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Stadt Damme 

Landkreis Vechta 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bebauungsplan Nr. 189 

  

„Holter Kapelle“ 

 

1. Änderung 

 

mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 (3) NBauO 

 

Stand Satzungsbeschluss 
 

(beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB) 
 

 

 

 

 
 
 

Präambel 
 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie 

des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), hat der 

Rat der Stadt Damme diese 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter 

Kapelle“, als Satzung und die Begründung beschlossen. 

 

Damme,………………………. 

 

 

Bürgermeister 
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Planungsrechtliche Festsetzungen  
(BauGB, BauNVO , NBauO in den jeweils gültigen Fassungen) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapelle" 

umfasst eine Teilfläche des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes Nr. 189 im 

Nordwesten des Stadtgebietes östlich der Steinfelder Straße (Landesstraße 846) und 

südöstlich der Gemeindestraße Holte. 

 

Die Lage des Geltungsbereiches geht aus der nachfolgenden Übersichtskarte (Auszug 

aus den Geobasisdaten der Nds. Vermessungs- und Katasterverwaltung, LGLN) 

hervor.  

 

Übersichtskarte  

 

- Maßstab 1:5.000 - 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 189 „Holter Kapelle“  

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 189 „Holter Kapelle“,  

1. Änderung 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der 1.Änderung

Ausschnitt aus dem

Bebauungsplan Nr. 189

" Holter Kapelle "

Stadt  Damme

Mühlenstraße 18

49401 Damme

Stand:

Febr. 2026

e-mail:
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BÜRO  FÜR  STADTPLANUNG
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Raumordnung           Städtebau           Bauleitplanung

Fax.: (05951) 95 10 20

j.mueller@bfs-werlte.de
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§ 2 Mindestgrundstücksgrößen 

 

Die textliche Festsetzung Nr. 3 des Bebauungsplanes Nr. 189 „Holter Kapelle“ mit 

örtlichen Bauvorschriften gilt nicht für das WA2* im Plangebiet der 1. Änderung.  

 

§ 3 Grundflächenzahl 

Im Plangebiet der 1. Änderung wird für das WA2* die Grundflächenzahl mit 0,4 

festgesetzt. 

 

§ 4 Übrige Festsetzungen und Bauvorschriften  

 

Die übrigen Festsetzungen, Bauvorschriften und Hinweise des Bebauungsplanes  

Nr. 189 „Holter Kapelle“ gelten für die 1. Änderung fort. 

 



(BP189-Holter-Kapelle_1Ae_Satz.doc)                                                            Seite 6 

Verfahrensvermerke: 
 
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet durch das 

Büro für Stadtplanung 

Gieselmann  und  Müller GmbH 

Raddeweg 8 

49757 Werlte  

 

Werlte, den ………………      

Der Rat der Stadt Damme hat in seiner Sitzung am ............................ die Aufstellung 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 189 "Holter Kapelle" (OT Damme) mit 

örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zurzeit gültigen Fassung 

am .............................. ortsüblich bekannt gemacht worden. 

 

Damme, den .........................        ................................................. 

        Bürgermeister 

Der Rat der Stadt Damme hat in seiner Sitzung am ............................... dem Entwurf 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die 

Veröffentlichung im Internet sowie zusätzlich die öffentliche Auslegung gemäß § 13 a 

Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB 

beschlossen. Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und der öffentlichen 

Auslegung wurden  am .............................. ortsüblich bekannt gemacht und die 

Bekanntmachung in das Internet eingestellt. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass 

gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung abgesehen wird. Der Entwurf des 

Bebauungsplanes und der Begründung wurden vom .............................. bis 

................................ gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 

BauGB und § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht und zeitgleich im Rathaus der 

Stadt öffentlich ausgelegt. 

 

Damme, den .........................    ................................................. 

        Bürgermeister 

Der Rat der Stadt Damme hat den Bebauungsplan Nr. 189, 1. Änderung nach Prüfung  

der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .............................  

als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen. 

 

Damme, den .........................    ................................................. 

        Bürgermeister 

Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 189 "Holter Kapelle", 1. Änderung ist 

gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .............................. in der Oldenburgischen Volkszeitung 

ortsüblich bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am ........................... 

rechtsverbindlich geworden. 

 

Damme, den .........................    ................................................. 

        Bürgermeister 

 

 

0,9 
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Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von 

Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB 

gegenüber der Stadt  nicht  geltend gemacht worden. 

 

Damme, den .........................    ................................................. 

        Bürgermeister 


